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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  24.06.2019 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: SR 46/2019 
 
Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Weißenhorn - Kostensatzung 
 

 
Anlage/n: Kostensatzung aus dem Jahr 2001 

Kostensatzung aus dem Jahr 2019 
 
Sachbericht: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im 
eigenen Wirkungskreis der Stadt Weißenhorn (Kostensatzung) wurde zuletzt im 
Jahr 2001 geändert.  
 
Zwischenzeitlich wurde diese von der Verwaltung überarbeitet, da im Bereich des 
Bauamtes eine Gebühr für die Erklärung der Genehmigungsfreistellung (gem. 
Art. 58 BayBO) gefehlt hat. Aufgenommen wurde eine Festgebühr in Höhe von 
30,00 €.  
 
Grundsätzlich können Gemeinden für ihre Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis Kosten (Gebühren und Auslangen) erheben, die in ihre Kassen fließen 
(Art. 20 Abs. 1 KG). Eine Amtshandlung liegt immer vor, wenn eine Behörde im 
Bereich der hoheitlichen Verwaltung nach außen tätig wird. Die Mitteilung der 
Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO, dass kein Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt wird, stellt eine solche Amtshandlung dar und kann 
somit in die Kostensatzung aufgenommen werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die alte Satzung aufzuheben und gleichzeitig eine 
neue Satzung zur erlassen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. „Der Stadtrat beschließt, die alte Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Gemein-
den vom 18.12.2001 aufzuheben. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-

kosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Weißen-
horn (Kostensatzung) zum 01.07.2019.“ 

 
 
   
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 



  

 

 
  



  

                                                           



  

                                                           



  

                                                           



  

                                                           

 












